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Nachdem er bereits f�r den Herbst 2009 und anschließend f�r das erste

Quartal 2010 angek�ndigt worden war, hat der IASB am 29.4.2010 den

Entwurf zur �nderung der Bilanzierung von leistungsorientierten Pen-

sionspl�nen ver�ffentlicht. Die Kommentierungsfrist l�uft bis zum

6.9.2010. Der nachfolgende Beitrag stellt die wichtigsten Ver�nderun-

gen des Entwurfs gegen�ber der bisherigen Fassung des IAS 19 in

seinen Auswirkungen auf die Unternehmen dar. Im Einzelfall hat die

Reform des IAS 19 signifikante Auswirkungen sowohl auf das Eigen-

kapital als auch auf die GuV-Erfolgsgr�ßen (EBIT, Jahres�berschuss), l�st

aber – so die Autoren – nicht die generellen methodischen Probleme.

F�r bilanzierende Unternehmen k�nne dies ebenso wie f�r die Adressa-

ten der Abschl�sse bedeuten, dass die Auswirkungen eines ver�nderten

IAS 19 zu einer Modifikation des bisherigen Pensions- und Assetma-

nagements f�hren.

I. Motivation und Problemstellung des IASB

Im Rahmen des Post-Employment-Benefits-Projekts hat der Interna-

tional Accounting Standards Board (IASB) am 29.4.2010 den Entwurf

„Defined Benefit Plans – Proposed Amendments to IAS 19“ (ED/

2010/3) ver�ffentlicht,1 der bis zum 6.9.2010 kommentiert werden

kann. Schließlich soll Mitte 2011 der Standard endg�ltig ver�ffent-

licht werden. Unter Ber�cksichtigung der in der Vergangenheit defi-

nierten Politik bez�glich eines �bergangs auf neue Regelungsinhalte

bedeutet dies, dass der Standard dann f�r Wirtschaftsjahre ab dem

1.1.2013 gelten w�rde. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, darauf

hinzuweisen, dass die �nderungen bereits f�r den Jahresabschluss des

vorangegangenen Wirtschaftsjahres umzusetzen w�ren, um eine Ver-

gleichbarkeit der Jahresergebnisse zu gew�hrleisten.

Die vorgelegten �nderungen sollen aber nicht das Ende der Evolution

des Standards markieren, sondern lediglich eine Zwischenstation auf

dem Wege hin zu einer vollst�ndigen Revision des Standards darstel-

len.

Die wesentlichen Ziele, die der IASB durch diese „Zwischenl�sung“

anstrebt, sind, die Entwicklung der Pensionsr�ckstellungen verst�nd-

licher darzustellen, Bilanzierungswahlrechte zum Zwecke einer ver-

besserten Vergleichbarkeit zu beseitigen, Informationen bez�glich der

den einzelnen Pensionspl�nen inh�renten Risiken aufzuzeigen sowie

einzelne Klarstellungen bez�glich der Rechnungslegungspraxis vorzu-

nehmen. Insgesamt sind diese Ziele vor dem Hintergrund des �berge-

ordneten Ziels der IFRS-Rechnungslegung zu sehen, Bilanzadressaten

wie etwa potenziellen Investoren entscheidungstaugliche Informatio-

nen zu bieten.2

Wesentlicher Kritikpunkt von Finanzanalysten war und ist vor allem

die sog. „Deferred Recognition“, d.h. die aufgeschobene Erfassung

von Ver�nderungen der Pensionsverpflichtungen. Dies bedeutet, dass

bei entsprechender Aus�bung von Wahlrechten in der Bilanz bisher

nicht zwingend die Nettoschuld als Saldo von Verpflichtung und vor-

handenem Planverm�gen ausgewiesen wird, sondern u.U. ein davon

signifikant abweichender Wert.3 Beispielsweise kann, obwohl eine Un-

terdeckung des Pensionsplans vorliegt, unter bestimmten Vorausset-

zungen bei Anwendung der aktuell geltenden Regeln sogar eine �ber-

deckung ausgewiesen werden. So ist insbesondere die sog. Korridor-

methode, f�r die die aufgeschobene erfolgswirksame Erfassung von

versicherungsmathematischen Gewinnen und Verlusten charakteris-

tisch ist, immer wieder problematisiert worden, da diese Methode

nicht dem Bilanzierungsprinzip des sog. „True and Fair View“ ent-

spricht.

Beispiel IAS 19 (bisher)

Im Rahmen eines Pensionsplans existieren Verpflichtungen aufgrund von Leis-

tungsversprechen in H�he von 1000 am Bilanzstichtag. Das Unternehmen hat f�r

Zwecke der Deckung dieser Verpflichtungen Planverm�gen in H�he von 700 aus-

gelagert. Daraus ergibt sich eine Nettoschuld (Finanzierungssaldo) von –300. Je-

doch weist das Unternehmen diese Unterdeckung nicht in der Bilanz aus, sondern

modifiziert den Finanzierungssaldo um die zum Bilanzstichtag noch nicht erfass-

ten Verluste, die als Folge z.B. von Anpassungen des Rechnungszinses entstanden

sind. Dar�ber hinaus wurde in der Vergangenheit eine Plan�nderung vorgenom-

men, deren Effekte zum Bilanzstichtag ebenfalls noch nicht vollst�ndig erfasst

wurden (nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand). Im Ergebnis f�hrt dies dazu,

dass anstelle einer Verpflichtung von 300 in der Bilanz ein Verm�genswert (Asset)

von 200 ausgewiesen wird (IAS 19.54):

Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung –1000

Beizulegender Zeitwert des Planverm�gens 700

Nicht getilgte Verluste/(–) Gewinne 300

Nicht getilgter nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand 200

Nicht getilgter �bergangsfehlbetrag 0

In der Bilanz auszuweisender Wert 200

An dieser Bilanzierungspraxis wurde in der Vergangenheit, wie bereits

erw�hnt, massive Kritik ge�bt.4 U.A. deswegen hat der IASB bereits

2004 eine weitere Option eingef�hrt, um versicherungsmathemati-

sche Gewinne und Verluste zu erfassen:5 Bei dieser OCI-Methode

(Other Comprehensive Income; urspr�nglich SoRIE-Methode) ge-

nannten Option werden die versicherungsmathematischen Gewinne

und Verluste nicht mehr erfolgswirksam, sondern direkt im Eigenka-
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1 IASB vom 29.4.2010, abrufbar unter www.iasb.org/News/Press+Releases/defined+benefit+pensions+ac
counting.htm (Abruf: 21.5.2010).

2 Vgl. dazu IAS 1.7 sowie f�r viele Baetge/Kirsch/Thiele, Bilanzen, 9. Aufl. 2007, S. 145 f.
3 Vgl. Born, Rechnungslegung International, 5. Aufl. 2007, S. 162 ff.
4 Vgl. hierzu z. B. European Financial Accounting Advisory Group The Financial Reporting of Pensions,

2008, S. 101 ff.: „Deferral mechanisms require arbitrary rules to be developed and do not provide trans-
parent information. (…) Accordingly, accounting standards should not permit these approaches, and all
changes should be recognised immediately“; Rhiel, PiR 2008, 157.

5 Vgl. IASB „IAS 19 Amendment vom 16.12.2004“, abrufbar unter www.iasb.org/NR/rdonlyres/
334270700CA-419D-B7E0-EB2FAE8DECD4/0/dec04.pdf (Abruf: 21.5.2010).
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pital erfasst. In der Zwischenzeit machen etwa zwei Drittel der im

deutschen Aktienindex gelisteten Unternehmen von dieser Methode

Gebrauch.6 Im obigen Beispiel f�hrt die Anwendung der OCI-Metho-

de dazu, dass es keine nicht getilgten versicherungsmathematischen

Verluste mehr gibt und schließlich in der Bilanz einer Verpflichtung

von 100 auszuweisen ist, da der nachzuverrechnende Dienstzeitauf-

wand (past service) auch weiterhin erst sp�ter bilanz- und aufwands-

wirksam wird.

Weitere Schwerpunkte des Entwurfs sind eine neue Herangehensweise

bei der Darstellung der verschiedenen ergebniswirksam bzw. ergeb-

nisneutral zu erfassenden Entwicklungen der in der Bilanz auszuwei-

senden Pensionsverpflichtungen, die Behandlung von Plank�rzungen

bzw. Abfindungen und die Erfassung des Verwaltungskostenaufwands

der Pensionspl�ne, eine bessere Darstellung der f�r das Unternehmen

mit dem Pensionsplan einhergehenden Risiken sowie die Klassifizie-

rung der Leistungen an Arbeitnehmer.

Der folgende Beitrag m�chte die geplanten �nderungen erl�utern

und deren Auswirkungen auf die Jahresabschl�sse (und m�glicher-

weise auch auf die zuk�nftige Bilanzpolitik der Unternehmen) aufzei-

gen.

II. Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen

Bereits seit Ver�ffentlichung eines Diskussionspapiers zur Fortent-

wicklung des Rechnungslegungsstandards IAS 19 im M�rz 2008 war

klar, dass die bisher vorhandenen Bilanzierungswahlrechte, hier ins-

besondere die Korridormethode, keine Zukunft haben werden. Folge-

richtig werden im Rahmen des vorliegenden Entwurfs diese Bilanzie-

rungswahlrechte abgeschafft und durch ein einheitliches Verfahren er-

setzt.

Demzufolge ist zuk�nftig in der Bilanz der Saldo des Werts der leis-

tungsorientierten Verpflichtung und des Planverm�gens auszuwei-

sen.7 Im obigen Beispiel f�hrt diese Vorgehensweise dazu, dass der Fi-

nanzierungssaldo von 300 als Verpflichtung in der Bilanz auszuweisen

ist. Der in dem einf�hrenden Beispiel dargestellte nachzuverrechnen-

de Dienstzeitaufwand ist nach den neuen Regelungen direkt erfolgs-

wirksam zu erfassen.8 Wird also in einem Jahr eine Plan�nderung

vorgenommen, so sind die sich daraus ergebenden Effekte sofort und

nicht wie bisher bis zum Zeitpunkt der Unverfallbarkeit �ber maxi-

mal f�nf Jahre erfolgswirksam zu erfassen.

Beispiel IAS 19 (bei Anwendung der Regelungen des Entwurfs)

Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung –1000

Beizulegender Zeitwert des Planverm�gens 700

In der Bilanz auszuweisender Wert –300

Dar�ber hinaus ist der so in der Bilanz auszuweisende Wert im Falle

des Vorliegens einer �berdeckung, d.h. bei �bersteigen der Verpflich-

tung durch das Planverm�gen, gem�ß den Regeln zur Begrenzung des

Verm�genswerts, die bisher außerhalb des Standards (IFRIC 14 – Die

Begrenzung eines leistungsorientierten Verm�genswertes, Mindestdo-

tierungsverpflichtungen und ihre Wechselwirkung) festgelegt wurden,

anzupassen.9 Die Regelungen des IFRIC 14 werden somit in den Stan-

dard IAS 19 ohne substantielle Ver�nderung integriert.10

Als Folge von dieser Ver�nderung wird die Volatilit�t der in der Bilanz

auszuweisenden Verpflichtung in Zukunft, gemessen an der Korridor-

methode, deutlich erh�ht.

PRAXISTIPP: Unternehmen, die bisher die Korridormethode anwenden,
sollten die nach den neuen Regelungen zu erwartende Pensionsr�ckstel-
lung, d. h. den Saldo aus Verpflichtungen (DBO) und Planverm�gen, mit
der bisherigen H�he der Pensionsr�ckstellung vergleichen. Eine m�gliche
Erh�hung der R�ckstellung mindert das Eigenkapital mit Einf�hrung des
neuen Standards. F�llt dieser Vergleich nicht „zur Zufriedenheit“ des Bilan-
zierenden aus, verbleiben noch zwei Jahre bis zum Jahr 2013, auf die H�he
der DBO und auf die H�he des Planverm�gens gestalterisch Einfluss zu
nehmen.

Gegen�ber der bisherigen OCI-Methode sind die �nderungen bei der

Bilanzierung aufgrund der in der Regel geringen Bedeutung des nach-

zuverrechnenden Dienstzeitaufwands (past service) praktisch ohne

allzu große Auswirkungen. Dennoch ist im Einzelfall darauf zu ach-

ten, dass �nderungen von Zusagen, die auch vergangene Dienstjahre

betreffen, unmittelbar erfolgs- und bilanzwirksam werden, was bisher

nicht zwingend der Fall war.

III. Erfolgswirksame und erfolgsneutrale
Entwicklung der Pensionsverpflichtung

In der Vergangenheit wurde neben dem als ungen�gend erachteten

Bilanzausweis immer wieder bem�ngelt, dass f�r ein richtiges Ver-

st�ndnis der Entwicklung von Pensionsverpflichtungen in einem

Wirtschaftsjahr die Komponenten dieser Entwicklung bei allen Pensi-

onspl�nen einheitlich in der GuV bzw. im OCI dargestellt werden

m�ssen. Aus diesem Grund hat der IASB in diesem Zusammenhang

vorgeschlagen, dass in Zukunft die j�hrliche Entwicklung der Pensi-

onsr�ckstellungen zwingend in drei Komponenten zerlegt werden

soll:11

– Dienstzeitaufwand (service cost), bestehend aus dem Dienstzeitauf-

wand f�r das abgelaufene Wirtschaftsjahr, dem im abgelaufenen

Wirtschaftsjahr neu entstandenen nachzuverrechnenden Dienstzeit-

aufwand und den Gewinnen bzw. Verlusten aus Plank�rzungen;

– Finanzaufwand (net interest), basierend auf dem Finanzierungssal-

do des Pensionsplans am Jahresanfang unter Ber�cksichtigung we-

sentlicher Ver�nderungen im Wirtschaftsjahr und des Diskontie-

rungszinssatzes am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres;

– Anpassungen (remeasurement) auf Grund von versicherungsmathe-

matischen Gewinnen und Verlusten im abgelaufenen Wirtschafts-

jahr, der Abweichung der tats�chlichen Rendite des Planverm�gens

vom Rechnungszins des Vorjahres, Anpassungen auf Grund der An-

wendung der Regeln zur Begrenzung von Verm�genswerten sowie

Gewinnen oder Verlusten im Zusammenhangmit Abfindungen.

Die o.g. Komponenten sind zuk�nftig als Bestandteil des Compre-

hensive Income auszuweisen. Der Dienstzeit- und der Finanzaufwand

sind dabei im Wirtschaftsjahr erfolgswirksam in der Gewinn- und

Verlustrechnung zu erfassen. Die Anpassungen, d.h. also im Wesent-

lichen die Erfassung der Gewinne und Verluste eines Wirtschaftsjah-

res, werden erfolgsneutral im Eigenkapital erfasst.
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6 Vgl. Gohdes/Rust/Weppler, Pensionen im Konzernabschluss 2008, 2009, S. 22. Dort kommen die Autoren
zu dem Ergebnis, dass in den Jahresabschl�ssen 2008 insgesamt 19 Unternehmen die OCI-Methode an-
wendeten. Auf der Basis einer eigenen Analyse der Jahresabschl�sse 2009 verwenden mittlerweile 25
der DAX-30 Unternehmen die OCI-Methode.

7 Vgl. ED IAS 19.54A.
8 Vgl. ED IAS 19.96A.
9 Vgl. ED IAS 19.50.

10 Vgl. ED IAS 19.115A ff.
11 Vgl. ED IAS 19.119A.
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Der Dienstzeitaufwand ist als Personalaufwand da-

r�ber hinaus zwingend als Teil des operativen Er-

gebnisses (operative income), der Zinsaufwand als

Teil des Finanzergebnisses (finance cost) auszuwei-

sen. Durch diese Vorschrift wird auf wirksame Art

und Weise eine Vergleichbarkeit zwischen der Dar-

stellung einzelner Pensionspl�ne verschiedener Un-

ternehmen hergestellt, da einzelne Wahlrechte wie

z.B. die M�glichkeit des Ausweises des Zinsauf-

wands wahlweise als Teil des Finanzergebnisses

oder des operativen Ergebnisses abgeschafft wer-

den. Insgesamt bedeutet dies, dass „popul�re“ Er-

folgskenngr�ßen, wie etwa das EBIT, in Zukunft

zumindest in diesem Punkt einheitlich ausgewiesen werden und nicht

mehr Gegenstand erheblicher bilanzpolitischer Einflussnahmen sind.

Eine wesentliche, materielle �nderung gegen�ber dem bisher geltenden

Standard ist die Vorschrift, den Zinsaufwand zuk�nftig „netto“ auszu-

weisen.12 Der in der Vergangenheit immer wieder in der Kritik stehende

erwartete Ertrag des Planverm�gens entf�llt und wird also implizit mit

dem am Ende der vorangegangenen Berichtsperiode verwendeten

Rechnungszins angesetzt. Konkret ergibt sich der Zinsaufwand eines

Wirtschaftsjahres demzufolge (vereinfachend) aus dem Produkt von

Nettoschuld und Rechnungszins zum Bilanzstichtag des vorangegange-

nenWirtschaftsjahres bzw. Anfang desWirtschaftsjahres:

Nettozinsaufwand = (DBO ./. Planverm�gen)Jahresanfang 6 Rechnungszins Jahresanfang

Dies bedeutet z.B. bei einer Anlage des Planverm�gens in R�ckde-

ckungsversicherungen, die in der j�ngeren Vergangenheit regelm�ßig

geringere Ertr�ge als der anzusetzende Rechnungszins erwirtschafteten,

eine Ergebnisverbesserung. Umgekehrt erfolgt eine Verschlechterung

des Ergebnisses f�r den Fall, dass in der Vergangenheit in renditetr�ch-

tigere Anlageklassen investiert wurde. Es ist also durchaus denkbar, dass

eine Umsetzung dieses Vorschlags zu einer Umschichtung des Planver-

m�gens hin zu weniger renditestarken, aber auch weniger volatilen An-

lageklassen f�hrt. Warum Abweichungen der tats�chlichen von der er-

warteten Rendite auch im zuk�nftigen Standard erfolgsneutral erfasst

werden, ist nach wie vor nicht methodisch begr�ndbar. Wenn bisher

aufgrund eines erh�hten Risikos ein relativ hoher erwarteter Ertrag des

Planverm�gens – z.B. 7% – ertragswirksam verbucht wurde und die

tats�chlich niedrigeren Ertr�ge als „Verlust“ in komplexen und intrans-

parenten Anhangstabellen verschwanden, statt im Periodenergebnis zu

erscheinen, so wird dies durch den neuen Standard nicht verhindert,

sondern allenfalls durch die implizite Festlegung des erwarteten Ertrags

auf den Rechnungszins gemindert.

Bez�glich der Behandlung von Abfindungszahlungen sieht der Ent-

wurf vor, dass die mit solchen Abfindungen einhergehenden Ge-

winne und Verluste zuk�nftig nicht mehr erfolgswirksam, sondern

ebenfalls ergebnisneutral im OCI erfasst werden (s. obenstehende

Abbildung).

�ber die o.g. �nderungen bei der Darstellung der Ver�nderung der

Pensionsr�ckstellungen hinaus hat der IASB im Rahmen des Ent-

wurfs vorgeschlagen, Verwaltungskosten, die mit dem Pensionsplan

unmittelbar zusammenh�ngen, soweit sie nicht mit der Verwaltung

des Planverm�gens einhergehen, in die versicherungsmathematischen

Annahmen zur Berechnung des Verpflichtungsumfangs und des

Dienstzeitaufwand einzubeziehen. Aus dem Entwurf geht jedoch

nicht eindeutig hervor, was genau unter diesen Verwaltungskosten zu

subsumieren ist. Hierunter k�nnten, je nach Interpretation, z.B. auch

die Beitr�ge an den Pensions-Sicherungs-Verein z�hlen. Sollte Letzte-

res der Fall sein, w�rden die auszuweisenden Verpflichtungen und

der Dienstzeitaufwand deutlich erh�ht. Gegen eine weite Auslegung

dieses Vorschlags sprechen die Schwierigkeiten, die bei der Abgren-

zung der Verwaltungskosten entstehen. W�rde man der Diktion des

Entwurfs folgen, k�nnte man soweit gehen und sagen, dass alle zu-

k�nftigen mit der Erf�llung der Verpflichtungen zusammenh�ngen-

den (Verwaltungs-)Kosten bei der Berechnung der DBO und des

Dienstzeitaufwands zu ber�cksichtigen sind.13 Praktisch w�re dies

mit einer Vielzahl von Problemen behaftet, denn es teilen sich z.B.

bei unmittelbaren Versorgungszusagen i.d.R. mehrere Fachabteilun-

gen eines Unternehmens (Personal, Rechnungswesen, Treasury) die

Aufgabe des Pensionsmanagements; eine Abgrenzung und Zuord-

nung der tats�chlichen (Gemein-)Kosten w�re �ußerst komplex.

IV. Offenlegungspflichten

Neben den die Bilanz und die GuV betreffenden Neuerungen hat der

IASB auch weitergehende Offenlegungspflichten f�r Pensionspl�ne

vorgeschlagen. Danach soll ein Unternehmen nicht nur die Charakte-

ristiken seiner Pensionspl�ne, sondern auch die in der Rechnungsle-

gung ausgewiesenen Ergebnisse sowie die Auswirkungen auf die zu-

k�nftigen Cashflows erl�utern.14

Bzgl. der Charakteristika der Pensionspl�ne muss ein Unternehmen

nach dem Entwurf Informationen hinsichtlich der Art der Versor-

gungszusage, des regulatorischen Rahmens und der Governance offen-

legen. Dar�ber hinausm�ssen die von demPensionsplan f�r das Unter-

nehmen ausgehenden Risiken sowie im Gesch�ftsjahr aufgetretene

Special Events, z.B. Plank�rzungen oder -�nderungen, beschrieben

werden.15

Neben den bereits genannten Ver�nderungen wird von den Unterneh-

men zus�tzlich verlangt, eine Aufteilung des Planverm�gens nach Ri-

siko- und Anlageklasse vorzunehmen. Außerdem ist zu unterscheiden

zwischen Anlagen, die an einem aktiven Markt gelistet sind oder

nicht.16 Der Entwurf verlangt �berdies eine Offenlegung der Herlei-

tung der versicherungsmathematischen Annahmen,17 was sich insbe-

sondere hinsichtlich der demographischen Annahmen als praxisfern
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Abbildung: Erfassung der Ver�nderungen der Pensionsr�ckstellungen (Entwurfsfassung)

12 ED IAS 19.7.
13 Vgl. ED IAS 19 BC84.
14 Vgl. ED IAS 19.125A.
15 Vgl. ED IAS 19.125C.
16 Vgl. ED IAS 19.125F.
17 Vgl. ED IAS 19.125G.
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erweist, da in den meisten L�ndern Standardtafeln bei der Bewertung

der Pensionsverpflichtungen zum Einsatz kommen. Schließlich sollen

die Unternehmen f�r Pensionspl�ne zuk�nftig den Verpflichtungs-

umfang ohne die Ber�cksichtigung zuk�nftiger Gehaltsentwicklungen

angeben (entspricht der aus der US-amerikanischen Rechnungsle-

gung bekannten Accumulated Benefit Obligation).18

Mit Blick auf die k�nftigen Cashflows werden die Unternehmen ange-

halten, Sensitivit�tsanalysen bez�glich der wesentlichen Annahmen

durchzuf�hren, um die Effekte auf den Verpflichtungsumfang und

den Dienstzeitaufwand zu illustrieren.19 Zus�tzlich sollen die Unter-

nehmen erl�utern, inwieweit zuk�nftige Rentenzahlungen auf die

Entwicklungen (Beitr�ge, Leistungen, Ertrag) des Planverm�gens ab-

gestimmt sind (Asset-Liability-Matching)20 sowie die m�glichen Um-

st�nde beschreiben, die zu einer Abweichung von Dienstzeitaufwand

und Beitr�gen in den f�nf auf den Bilanzstichtag folgenden Wirt-

schaftsjahren f�hren.21 Insbesondere bei den beiden letztgenannten

Punkten ist es fraglich, wie diese Informationen bei den engen Zeit-

vorgaben des Jahresabschlussprozesses seri�s erstellt werden k�nnen.

Auch ist es fraglich, ob kleine beziehungsweise mittelgroße Unterneh-

men tats�chlich �ber ausgekl�gelte Asset-Liability-Matching-Strate-

gien verf�gen.

Neben den bereits genannten Vorschl�gen f�r eine Ausweitung der

Offenlegungspflichten hat der IASB noch Vorschl�ge f�r gemein-

schaftliche Pl�ne mehrerer Arbeitgeber in den Entwurf aufgenom-

men.22 Hierdurch sollen m�gliche Risiken eines leistungsorientierten,

gemeinschaftlichen Plans mehrerer Arbeitgeber aufgezeigt werden. Zu

den zu beschreibenden Merkmalen geh�rt die Dotierungspraxis, der

Risikoausgleich zwischen den verschiedenen Arbeitgebern, eine Auf-

teilung der Planmitglieder in Aktive, unverfallbar Ausgeschiedene

und Rentner sowie die Vorgehensweise bei Aufteilung von �bersch�s-

sen bzw. Fehlbetr�gen im Falle der Planschließung. Außerdem muss

der ben�tigte Betrag, der beim Ausscheiden aus dem gemeinschaftli-

chen Plan f�llig w�rde, angegeben werden.

V. Klassifikation von langfristigen
Verpflichtungen gegen�ber Arbeitnehmern

Nicht entscheidend f�r Pensionsverpflichtungen, aber der Vollst�n-

digkeit halber an dieser Stelle erw�hnt sei, dass der Entwurf vorsieht,

die bisher bestehende Unterscheidung zwischen Leistungen nach Be-

endigung des Arbeitsverh�ltnisses (z.B. betriebliche Altersversorgung)

und andere langfristig f�llige Leistungen an Arbeitnehmer (z.B. Jubi-

l�umsgelder) aufzuheben und nur noch langfristig f�llige Leistungen

an Arbeitnehmer vorzusehen. Dies hat zur Folge, dass zuk�nftig z.B.

f�r Jubil�umsgelder oder Erf�llungsr�ckstand bei Altersteilzeit (bei-

des bisher andere langfristig f�llige Leistungen an Arbeitnehmer) die

gleichen Offenlegungs- und Darstellungspflichten wie bei Pensionen

gelten, u.a. auch die Erfassung der Anpassungen im OCI. Dies stellt

gegen�ber der bisherigen Praxis eine nicht unerhebliche Ausweitung

der Information, aber auch des dazugeh�rigen Ermittlungsaufwands

dar.

VI. Kritische W�rdigung

Sieht man in den verschiedenen Wahlrechten zur Ber�cksichtigung

der versicherungsmathematischen Abweichungen tats�chlich den we-

sentlichen Mangel auf dem Wege hin zur Vergleichbarkeit von den

ver�ffentlichten Pensionsdaten, so ist der IASB mit dem Entwurf von

April 2010 tats�chlich auf einem guten Weg. Der Verzicht auf eine als

intransparent empfundene Korridorl�sung mit der Folge des unmit-

telbaren Ausweises der Differenz von Pensionsverpflichtungen und

Planverm�gen in der Bilanz „ohne wenn und aber“ ist vordergr�ndig

sicherlich die transparenteste und aussagef�higste Form der Darstel-

lung. Dass dieser Weg aufgrund der m�glicherweise enormen volati-

len „Zufallswirkungen“ nicht auch f�r die Darstellung in der GuV ge-

w�hlt wurde, ist zwar einerseits pragmatisch und somit gegen�ber ei-

ner sofortigen und unmittelbaren Erfolgswirksamkeit zu begr�ßen,

verdeutlicht aber andererseits, dass sich der IASB nach wie vor in eine

„Methodik-Falle“ befindet. Die Ursache der Probleme hat der IASB

nach wie vor nicht methodisch zufriedenstellend gel�st: Die Frage ei-

ner inhaltlichen Definition von versicherungsmathematischen Gewin-

nen und Verlusten sowie die daraus abzuleitenden „entscheidungs-

tauglichen“ Informationen f�r den Bilanzadressaten. Erst auf dieser

Basis scheint eine sowohl sachgerechte als auch pragmatische Behand-

lung dieser Gewinne und Verluste m�glich.

Wenn aber auch in Zukunft Szenarien denkbar sind, bei denen „ver-

sicherungsmathematische Abweichungen“ z.B. aus Wertminderungen

beim Planverm�gen dazu f�hren k�nnen, dass das bilanzielle Eigen-

kapital (und damit die Existenz des Unternehmens!) gef�hrdet wird,

w�hrend gleichzeitig die GuV den Eindruck vermittelt, dass das Un-

ternehmen hohe Gewinne erzielt, sind die Grundlagen der Bilanzie-

rung fragw�rdig. Solange diese „Schieflage“ nicht beseitigt wird, wird

man auch in Zukunft mit dem Ergebnis der Pensionsbilanzierung

nicht zufrieden sein k�nnen. Weitere Reformen des IAS 19 sind daher

geplant und dringend notwendig. Erst dann, wenn man sich dazu

durchringt, die Ursachen der versicherungsmathematischen Gewinne

und Verluste konsistent zu den �brigen Regelungen des IFRS zu be-

handeln, ist eine transparente, vergleichbare und zudem m�glichst

gerechte Abbildung im Jahresabschluss gew�hrleistet. Realisierte Ge-

winne oder Verluste, ob im Planverm�gen oder im Rahmen von Pen-

sionspl�nen, sollten nach betriebswirtschaftlichen Grunds�tzen Ein-

fluss auf das Jahresergebnis nehmen. Eine separate, erfolgsneutrale

Behandlung von nicht realisierten Sachverhalten, die lediglich auf Be-

wertungsparameter zur�ckzuf�hren sind und die sich jederzeit wieder

�ndern k�nnen, wie z.B. die Volatilit�t des Rechnungszinses,23 ist

sachgerecht, dient der Information des Bilanzadressaten und hilft

auch intern bei der verursachungsgerechten Zuordnung des Jahreser-

folges.24

Beispiel ED IAS 19:

Das Unternehmen hat ein bilanzielles Eigenkapital in H�he von 1000 und rechnet

mit 100 operativem Ertrag (EBIT) und einem ebenso hohen Jahres�berschuss. Die

Pensionsverpflichtungen betragen ebenfalls 1000. „Zur Sicherung“ der Pensions-

verpflichtungen lagert dieses Unternehmen Verm�gen in H�he von 1000 in Form

vermeintlich sicherer Anleihen zum 31.12.2009 aus. Der Bilanzausweis zum

31.12.2009 zeigt eine in der Bilanz auszuweisende Pensionsverpflichtung in H�he

von 0. Die Prognose f�r das Jahr 2010 f�hrt zu folgendem Bild, wobei hier der

1526 Betriebs-Berater // BB 25.2010 // 14.6.2010

18 Vgl. ED IAS 19.125H.
19 Vgl. ED IAS 19.125I.
20 Vgl. ED IAS 19.125J.
21 Vgl. ED IAS 19.125K.
22 Vgl. ED IAS 19.33A.
23 Vgl. zur Konzeption des Rechnungszinses Rhiel, PiR 2009, 253; Rhiel, in: L�denbach/Hoffmann (Hrsg.),

Haufe IFRS Kommentar, 7. Aufl. 2009, Tz. 34; Seemann, in: Bohl/Riese/Schl�ter (Hrsg.), Beck’sches IFRS-
Handbuch, 3. Aufl. 2009, Rn. 61 f.; Gohdes, BB 2006, 994.

24 Vgl. dazu Seeger/Derbort, BetrAV 2009; 700 f.; K�ster/Seeger, dpn 2009, S. 55 ff.
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Einfachheit halber unterstellt wird, dass weder Beitr�ge an das Planverm�gen

noch Rentenzahlungen in 2010 erwartet werden.

Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung –1000

Beizulegender Zeitwert des Planverm�gens 1000

In der Bilanz auszweisen 1.1.2010 0

Dienstzeitaufwand 2010 –100

Nettozinsaufwand 2010 0

In der Bilanz auszweisen 31.12.2010 (erwartet) –100

Die tats�chliche Entwicklung des Jahres 2010 zeigt, dass das Unternehmen mit

seinem Planverm�gen einen Totalverlust erleidet. Dar�ber hinaus steigt aufgrund

der kapitalmarktbedingten Absenkung des Rechnungszinses um einen Prozent-

punkt die Pensionsverpflichtung um 20%. Dies f�hrt zu folgenden Entwicklungen

bei Pensionsverpflichtung und Planverm�gen:

Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung 1.1.2010 –1000

Dienstzeitaufwand –100

(Brutto-)Zinsaufwand –40

Versicherungsmathematischer Verlust –228

Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung 31.12.2010 –1368

Beizulegender Zeitwert des Planverm�gens 1.1.2010 1000

Erfolgswirksam verbuchter Ertrag 40

Verlust –1040

Beizulegender Zeitwert des Planverm�gens 31.12.2010 0

Daraus ergibt sich

Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung –1368

Beizulegender Zeitwert des Planverm�gens 0

Nettopensionsr�ckstellung in der Bilanz zum 31.12.2010 –1368

Der Verlust in H�he von (228 + 1040 =) 1268 wird mit dem Eigenkapital in H�he

von 1000 verrechnet und bewirkt zun�chst – je nachdem welchen Jahres�ber-

schuss die GuV liefert – eine bilanzielle �berschuldung. Die GuV dieses Unterneh-

mens zeigt jedoch von den nachhaltig katastrophalen Ereignissen des Jahres

2010 nichts, da die erfolgsneutralen EK-Buchungen lediglich das OCI ber�hren:

Operatives Ergebnis (EBIT) 100

Finanzergebnis 0

In der GuV auszuweisendes Ergebnis (Jahres�berschuss) 100

Anpassung –1268

Im Comprehensive Income auszuweisendes Ergebnis –1168

Wie geht die betriebliche Praxis mit dieser Situation um? Zun�chst ist

festzuhalten, dass der ED IAS 19 lediglich den Status eines „Entwurfs“

einnimmt. „Vorauseilender Gehorsam“ ist daher nicht angebracht. Da-

f�r ist vielmehr Aufmerksamkeit und kaufm�nnische Vorsicht gefragt.

Die Unternehmen sollten sehr genau beobachten, welche konkreten

Auswirkungen die neue Form der OCI-Methode auf Bilanz (Eigenkapi-

tal) und GuV (EBITund Jahres�berschuss) haben. Zudem sollten sie in

einer ehrlichen Selbsteinsch�tzung feststellen, wie relevant die H�he

der Pensionsverpflichtungen in Relation zur gesamten Bilanzsumme

und zum bilanziellen Eigenkapital ist. Dabei sollte man pauschal einen

vorsichtigen (und damit hohen) Wertaufschlag von 10% vornehmen,

um die Erh�hung des Barwerts der leistungsorientierten Verpflichtung

(DBO) um zuk�nftige Administrationskosten zu ber�cksichtigen.

Wenn dann das Verh�ltnis der Pensionsverpflichtungen zum Eigenka-

pital gr�ßer als 1 :4 ist, sollte man eine grobe Sensitivit�tsanalyse durch-

f�hren, bei der man f�r die DBO eine Rechnungszinsabsenkung von

1% vorsieht und einenWertverlust des Planverm�gens von 20% unter-

stellt. H�lt man die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf das Ei-

genkapital f�r bedeutsam, stellt der ED IAS 19 eine wichtige Z�sur f�r

den eigenen Jahresabschluss dar. In diesem Fall sollten Strategien zur

Vermeidung der Zinsvolatilit�ten betrieben werden. Ob man hierunter

aufgrund m�glicher Opportunit�ts- und sonstiger Transaktionskosten

teure Anlagestrategien oder/und die „politische“ Einflussnahme auf ei-

nen methodisch umstrittenen Bilanzierungsansatz versteht, vermag

man individuell unterschiedlich einzuordnen.

PRAXISTIPP: Die Volatilit�twirkt sich auf die Unternehmenbei gleichzeitig
niedrigemRechnungszinsen und (z. B. aktienkursbedingten) Verlusten im
Planverm�gennegativ auf das bilanzielle Eigenkapital aus. Bereits jetzt sollten
Unternehmenm�gliche Folgen durch eine Sensitivit�tsanalyse einsch�tzen.
Hilfsweise kannmanhier f�r eine Schwankungdes Rechnungszinses um
0,5%-Punktevoneiner Ver�nderung der DBOvon3%–10%ansetzen. Der Ef-
fekt f�llt dabei umso st�rker aus, je gr�ßer der Anteil der Aktiven amVerpflich-
tungsumfang ist. Zus�tzlich sollteman– je nachAnlageform sicherlich unter-
schiedlich –den Fall eines 20%-tigen Kursverlusts imPlanverm�genber�ck-
sichtigen.Macht die dann entstehendeVer�nderungdes neuen Saldosweni-
ger als 10%des bilanziellen Eigenkapitals aus, ist dieses Thema f�rdasUnter-
nehmen in der Tendenzunkritisch. Andernfalls sollte insbesonderedie Kapi-
talanlagestrategie vor demHintergrund dieses Szenarios �berdachtwerden.

Bei den Wirkungen im Rahmen der GuV-Trennung von erfolgswirksa-

men Personal- und Finanzierungsaufwendungen sowie erfolgsneutralen

„Bewertungseffekten“–solltediePrognosezuk�nftigerPensionsaufwen-

dungenineineneueEBIT-undJahres�berschussprognose integriertwer-

den.Hierbei d�rften dieEffekte – gegen�berder bisherigen Planung – je-

doch eher gering ausfallen.Wer von der bisherigen „Korridorl�sung“ auf

die neueOCI-Methodewechselt, wird unter sonst gleichenBedingungen

keine Amortisationswirkungen haben. Dies bedeutet in der aktuellen Si-

tuation der Unternehmen zumeist einen Verzicht auf aufwandswirksa-

meNachholungen vergangener versicherungsmathematischer Verluste.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass mit dem ED IAS 19 mit der ver-

pflichtenden Hinwendung zu einer modifizierten OCI-Methode das

„Schreckgespenst“ der Erfolgswirksamkeit volatiler Pensionsbewertun-

gen zun�chst gebannt scheint und die pragmatischere Form der unter-

schiedlichen Ber�cksichtigung vonWertschwankungen in Bilanz einer-

seits und GuV andererseits den Unternehmen generell entgegen kom-

men d�rfte. Als wesentliche Kritikpunkte verbleiben sowohl die metho-

dische „Schieflage“ bei der Ber�cksichtigung versicherungsmathemati-

scher Gewinne undVerluste als auch die schwierige Integration von Ad-

ministrationskosten in die DBO.25 Somit bleibt festzustellen, dass auch

in Zukunft der IAS 19 ein „bewegter“ Standard bleibt. Die damit ver-

bundene Ungewissheit kann nicht im Sinne der Unternehmen und erst

recht nicht im Sinne der Nutzung der betrieblichen Altersversorgung

als sinnvoller Bestandteil einermodernen Entgeltpolitik sein.

VII. Zusammenfassung

1. Durch den neuen ED IAS 19 wird die Vergleichbarkeit und Trans-

parenz der Pensionsbilanzierung gegen�ber dem status quo da-

durch hergestellt, dass die Wahlrechte f�r die Erfassung von versi-

cherungsmathematischen Gewinnen und Verlusten abgeschafft

werden. Einzig zul�ssige Methode ist die erfolgsneutrale Erfassung

dieser Gewinne und Verluste (remeasurements) im Eigenkapital.

Betriebs-Berater // BB 25.2010 // 14.6.2010 1527

25 Vgl. auch Gohdes, BB 2010, 1393.
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2. Durch den bilanziellen Ausweis des Saldos aus Verpflichtungen

und Planverm�gen kann insbesondere bei Unternehmen, die bisher

die Korridorl�sung bevorzugt haben, ein erheblicher Eigenkapital-

effekt eintreten.

3. Das Eigenkapital wird zudem dadurch belastet, dass in Zukunft

Administrationskosten in die DBO und in den Dienstzeitaufwand

einbezogen werden.

4. Der Finanzierungsaufwand ist im Finanzergebnis zu erfassen. Be-

messungsgrundlage ist der Saldo aus Verpflichtungen und Verm�-

gen (Nettoschuld) und wird ausschließlich auf der Basis des Rech-

nungszinssatzes am Wirtschaftsjahresanfang ermittelt. Der erfolgs-

wirksam zu erfassende Ertrag des Planverm�gens wird somit impli-

zit mit dem Rechnungszins festgelegt.

5. Die Offenlegungspflichten werden mit Blick auf die den Pensions-

pl�nen inh�renten Risiken stark ausgeweitet.

6. Insgesamt ist der ED IAS 19 durch den Wegfall des Korridors und

sonstiger Wahlrechte ein zweckm�ßiger Zwischenschritt auf dem

Wege zur besseren Vergleichbarkeit. Allerdings f�hrt die undiffe-

renzierte Erfassung der Gewinne und Verluste nach wie vor zu In-

transparenz.

7. Eine Weiterentwicklung des ED IAS 19 �ber den jetzigen Entwurf

hinaus ist beabsichtigt und erscheint auf dem jetzigen Stand der

Diskussion den Autoren als notwendig.

// Autorenh
Dipl.-Math. Christian Mehlinger ist seit 2001 Mitar-
beiter der Heubeck AG und Spezialist f�r Fragen der in-
ternationalen Rechnungslegung. Seine T�tigkeits-
schwerpunkte liegen im Bereich der Koordinierung und
Konsoliderung von Pensionpl�nen multinationaler Un-
ternehmungen (Global Actuary).

Prof. Dr. Norbert Seeger lehrt seit 2003 an der Hoch-
schule Bonn-Rhein-Sieg Betriebliche Steuerlehre und In-
ternationale Rechnungslegung. Zudem unterst�tzt er
als freier Mitarbeiter die Betriebswirtschaftliche Abtei-
lung der Heubeck AG, K�ln, und als Treuh�nder den
Deutsche Post Pensionsfonds.

FG M�nchen: Bewertungswahlrecht beim Formwechsel einer
verm�gensverwaltenden GmbH & Co. GbR in eine gewerblich
gepr�gte KG
FG M�nchen, Urteil vom 27.1.2010 – 1 K 264/07, Rev. eingelegt (Az. BFH

IV R 11/10)

Volltext des Urteils: // BB-ONLINE BBL2010-1528-1

unter www.betriebs-berater.de

LEITS�TZE

Bei der Umwandlung einer verm�gensverwaltenden GmbH & Co.

GbRmbH, welche bis 1999 nach st�ndiger Rechtsprechung als gewerb-

lich gepr�gt beurteilt worden war, in eine GmbH & Co. KG, sind die bis

zur Umwandlung im Gesamthandsverm�gen der GbR befindlichen

Verm�gensgegenst�nde gem�ß § 6 Abs. 1 Nr. 6 i.V.m. Nr. 5 EStG in

das Betriebsverm�gen der KG einzulegen. Auch ein entsprechend den

BMF-Schreiben vom 18.7.2000 VV DEU BMF 2000-07-18 IV C 2-S 2241-

56/00, BStBl. I 2000, 1198, BB 2000, 2030, und vom 28.8.2001 VV DEU

BMF 2001-08-28 IV A 6-S 2240-49/01, BStBl. I 2001, 614, BB 2001,

2640, gestellter Antrag steht dem grunds�tzlich nicht entgegen.

AUS DEN GR�NDEN

Begr�ndetheit der Klage
II. Die Klage ist begr�ndet. Die Kl�gerin hat die ihremKlageantrag zu Grunde

liegendenEink�nfteausGewerbebetrieb indenStreitjahrenzutreffendunter

Ber�cksichtigung der jeweiligen Einlage gem�ß § 6 Abs. 1 Nr. 6 i.V.m. Nr. 5

EStG der sich bis zu ihrer Umwandlung im Gesamthandverm�gen der GbR

befindlichenVerm�gensgegenst�nde in ihrBetriebsverm�genermittelt.

1. […] a) […] b) […]

Bildung eines Rumpfwirtschaftsjahres ist nicht zwingend
2. Die Kl�gerin war aufgrund dieser Umwandlung ausnahmsweise nicht ver-

pflichtet, (sp�testens) zum … 2000 eine Er�ffnungsbilanz gem�ß § 242

Abs. 1 HGB, § 6 Abs. 1 EStDV zu erstellen. W�hlen die Gesellschafter – wie

im Streitfall – im Laufe eines Wirtschaftsjahres die identit�tswahrende Fort-

f�hrung ihrer GbR in der Gestalt einer anderen Personengesellschaft, ist die

Bildung eines Rumpfwirtschaftsjahres (§ 8b EStDV) nicht zwingend. Die ge-

sonderte und einheitliche Feststellung der Eink�nfte (§ 180 Abs. 1 Nr. 2a

AO) erstreckt sich auch in diesem Fall eines identit�tswahrenden Rechts-

formwechsels grunds�tzlich auf ein volles Wirtschaftsjahr. Der bloße Wech-

sel der Rechtsform einer durchg�ngig bestehenden Mitunternehmerschaft

f�hrt nicht zu einer Betriebsver�ußerung oder Betriebsaufgabe oder Be-

triebsgr�ndung. Insoweit kann von einer einkommensteuerrechtlich form-

wechselnden Umwandlung gesprochen werden (vgl. Katterbe, Die BGB-Ge-

sellschaft im Steuerrecht, 2. Aufl. 1999, II Rz. 238).

3. […]

Die in der Bilanz der GbR zum 31.12.1999 angesetzten
Buchwerte durften nicht weitergef�hrt werden
4. Unter Ber�cksichtigung der insoweit maßgeblichen Gesetzeslage hat die

Kl�gerin bei der Erstellung ihrer Bilanz zum 31.12.2000 (und entsprechend

in der Bilanz des Folgejahres) auch zutreffend beachtet, dass die in der Bi-

lanz der GbR zum 31.12.1999 angesetzten Buchwerte nicht weitergef�hrt

werden durften, sondern dass die nach der Umwandlung der GbR in eine

(GmbH & Co.) KG in deren Betriebsverm�gen zu ber�cksichtigenden Ver-

m�genswerte mit ihren jeweiligenTeilwerten zu aktivierenwaren.

Er�ffnung eines Betriebs: Einlagen aus dem Privat-
in das Betriebsverm�gen sind mit dem Teilwert zu
bewerten
a) Gem�ß § 6 Abs. 1 Nr. 6 EStG ist bei Er�ffnung eines Betriebs § 6 Abs. 1

Nr. 5 EStG entsprechend anzuwenden, d.h. Einlagen aus dem Privat- in


